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Der Abschluss dieses Arbeitnehmerüberlassungsver-

trages begründet keine arbeitsrechtlichen Beziehungen 

zwischen dem Mitarbeiter und dem Kunden. 

Im Rahmen unseres Direktionsrechts sind wir berech-

tigt, die Ausführung des Auftrages auch einem anderen, 

gleich qualifizierten Mitarbeiter zu übertragen. 

Der Mitarbeiter ist nicht zur Ausführung eines Auftrages 

verpflichtet, wenn sich der Betrieb des Kunden im Ar-

beitskampf befindet. 

Der Mitarbeiter ist in Bezug auf seine berufliche Eig-

nung geprüft und zur Ausführung des spezifischen Kun-

denauftrages in der Lage. Er darf daher auch nur die 

seinem Berufsbild entsprechenden Tätigkeiten ausfüh-

ren und nur solche Geräte, Maschinen und Werkzeuge 

verwenden oder bedienen, die zur Ausführung dieser 

Tätigkeit erforderlich und zugelassen sind. Bei einer 

Änderung des Auftrages (z.B. Umsetzung des Mitarbei-

ters, Änderung der zu verrichtenden Tätigkeit etc.) ist 

der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren, 

damit eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen (z.B. 

zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, arbeitsmedi-

zinische Vorsorgeuntersuchungen etc.) geklärt und 

umgesetzt werden können. Uns ist jederzeit der Zutritt 

zum Tätigkeitsbereich unseres Mitarbeiters zu ermögli-

chen. 

Der Kunde trägt dafür Sorge, dass am Beschäftigungs-

ort die Unfallverhütungsvorschriften und die Bestim-

mungen des Arbeitsschutzgesetzes eingehalten werden.  

Der Kunde hat den Mitarbeiter über die bei den zu ver-

richtenden Tätigkeiten auftretenden arbeitsplatzspezifi-

schen Gefahren sowie über die Maßnahmen zu deren 

Abwendung vor Beginn der Beschäftigung zu informie-

ren. Soweit der Mitarbeiter bei der Tätigkeit im Betrieb 

des Kunden chemischen, physikalischen oder biologi-

schen Einwirkungen ausgesetzt ist oder gefährdende 

Tätigkeiten im Sinne der berufsgenossenschaftlichen 

Vorschrift BGV A4 ausübt, wird der Kunde uns über die 

vor Beginn der Tätigkeit durchzuführende arbeitsmedizi-

nische Vorsorgeuntersuchung informieren. Die für die 

auszuführende Tätigkeit jeweils erforderliche Vorsorge-

untersuchung wird im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 

festgelegt.  

Bei einem Arbeitsunfall sind wir unverzüglich zu infor-

mieren. Ein meldepflichtiger Arbeitsunfall wird gemein-

sam untersucht. Je eine Ausfertigung der Unfallanzeige 

ist vom Kunden an die zuständige Bezirksverwaltung 

der Verwaltungs-BG sowie die für das Kundenunter-

nehmen zuständige Berufsgenossenschaft zu übersen-

den. Beim Einsatz des Mitarbeiters in eine Vertrauens-

stellung sowie mit Zugang zu Geld und Wertsachen ist 

vorher eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.  

Dieser Arbeitnehmerüberlassungsvertrag kann mit 

einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. Ei-

ne Haftung für sämtliche durch den Mitarbeiter anläss-

lich seiner Tätigkeit bei dem Kunden verursachten 

Schäden ist, soweit gesetzlich zulässig und soweit die 

Haftung nicht durch die von uns für unser Unternehmen 

abgeschlossene Haftpflichtversicherung über EUR 

5,5 Mio. abgedeckt wird, ausgeschlossen.

Diese Haftpflichtsumme gilt pauschal für Personen- und 

Sachschäden. Im Übrigen haften wir in jedem Fall aus 

gesetzlichen und vertraglichen Haftungstatbeständen 

(insbesondere im Falle des Verzuges, der Vertragsver-

letzung, der Unmöglichkeit, des Unvermögens, der Ver-

letzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen oder 

der unerlaubten Handlung) nur bei vorsätzlicher oder 

grob fahrlässiger Verursachung des Schadens. Auch in 

diesem Fall ist unsere Haftung auf den für uns vorher-

sehbaren Schaden begrenzt. Der Kunde stellt uns von 

allen etwaigen Ansprüchen frei, die dritte Personen im 

Zusammenhang mit der Ausführung oder Verrichtung 

der dem Mitarbeiter übertragenen Tätigkeit erheben 

sollten.  

Unsere Verrechnungssätze verstehen sich netto zu-

züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Änderun-

gen der Vergütungstarifverträge oder entsprechender 

gesetzlicher Bestimmungen erhöhen sich unsere Ver-

rechnungssätze anteilig rückwirkend. Zusätzlich durch 

eine Erhöhung des Arbeitsentgelts aufgrund tariflicher 

Bestimmungen entstehende Lohnkosten werden zuzüg-

lich des üblichen Kalkulationsaufschlages an den Kun-

den weiterberechnet. 

Die Rechnungsstellung erfolgt im Normalfall wöchent-

lich anhand der vom Kunden unterschriebenen Leis-

tungsnachweise. Überstunden-, Feiertags-, Schicht- und 

andere branchenübliche Zuschläge werden mit dem 

entsprechenden Zuschlagsatz auf den Verrechnungs-

satz in Rechnung gestellt. 

Die Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungsein-

gang ohne Abzug zahlbar, es sei denn, im Arbeitneh-

merüberlassungsvertrag ist ein Zahlungsziel vereinbart. 

Der Mitarbeiter ist nicht befugt, Zahlungen entgegenzu-

nehmen. Bei Zahlungsverzug werden Mahngebühren in 

Höhe von EUR 6,-- erhoben. Wir behalten uns vor, im 

Falle des Zahlungsverzuges unsere Dienstleistungen bis 

zur vollständigen Bezahlung einzustellen, Verzugszin-

sen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz sowie 

Ersatz der weiteren, uns infolge des Verzuges entste-

henden Schäden zu verlangen.  

Die euro engineering AG führt Werbung sowie Markt- 

und Meinungsforschung gemäß Bundesdatenschutzge-

setz (BDSG) durch. Dem Kunden steht ein jederzeitiges 

Widerspruchsrecht gemäß § 28 Abs. 4 BDSG gegen 

die Verwendung seiner personenbezogenen Daten für 

diese Zwecke zu.  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige Ort 

unserer beauftragten Niederlassung. 
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